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Konsequenz der Erstbestrafung besondere Bedeutung zu. 
Als ein wesentliches rückfallrelevantes Moment sehen wir 
deshalb die der Tatschwere angemessene und tatbezogene 
Reaktion auf die erstmalige Straffälligkeit an.

Besondere Probleme liegen jedoch bei Tätern, deren 
Einstellungssystem erheblich deformiert ist, so daß sie ihre 
Schuld kaum erleben. Entsprechend akzeptieren sie auch 
ihre Strafe kaum. Diese wird von ihnen vielmehr erkenn* 
bar gleichgültig aufgenommen (charakteristisch für besse
rungsgleichgültige, haltlos-asoziale Täter) oder gar zurück
gewiesen (charakteristisch für die erzieherische Einflüsse 
bewußt negierenden Täter).

Insbesondere der mit der „Umkehrung“ der gesell
schaftsgemäßen Wertinhalte einhergehende Verlust der 
Fähigkeit zu selbstkritischer Beurteilung der eigenen Per
sönlichkeit und des sozialen Status behindert die Wirksam
keit einer Sanktion. Außerdem führt die (für den indivi
duellen Rückfallprozeß) festgestellte Verlagerung der ver
haltensdeterminierten Potenz von den äußeren Bedingun
gen auf die inneren Bedingungen der Persönlichkeit dazu, 
daß diese inneren Bedingungen in vielen Fällen zuneh
mend von äußeren Einflüssen (auch Sanktionen) unabhän
gig in die Verhaltensdetermination eingreifen bzw. Ein
wirkungen von außen (auch Sanktionen) zunehmend aus
wählen, umbewerten oder gar zurückweisen.

Aus diesen personalen Tatsachen, die die Wirksamkeit 
der Strafe einschränken, folgt u. E. das Erfordernis, im 
Maße ihrer Ausprägung die Täterorientiertheit der Strafe 
(in dem von der Tatschwere bestimmten Rahmen) zu er
höhen, sie einzubetten in weitere (täterorientierte) straf
rechtliche, administrative und gesellschaftlich-erzieherische 
Maßnahmen, und die anderen, außerhalb des Täters liegen
den individuell-erzieherischen Bedingungen zu intensivie
ren.

U. Dähn/H. Weber verweisen ebenfalls auf die Tat
sache, daß die Strafe gegenüber bestimmten Tätern nur 
sehr begrenzt persönlichkeitsändernd wirkt bzw. wirken 
kann. Das bezieht sich vor allem auf die Freiheitsstrafe, 
die hauptsächlich bei Rückfälligen angewendet wird. Ein 
erheblicher Teil aller Rückfalltäter ist mit Freiheitsstrafe 
vorbestraft (verständlicherweise zu den Mehrfachrückfäl
ligen hin noch zunehmend). Aus den dargestellten perso
nalen Besonderheiten erklärt sich die Tatsache, daß auch 
eine steigende Anzahl der Freiheitsstrafen als Vorstrafen 
die Gefahr eines erneuten Rückfalls oft nicht verringern 
kann.

Mit dieser Tatsache werden nicht die Wirksamkeit der 
Freiheitsstrafe „an sich“ oder ihre bevorzugte Anwendung 
gegenüber Rückfalltätern in Frage gestellt. Die Freiheits
strafe wird primär tatbezogen (nicht täterbezogen!) und 
tatschwereangemessen (bei Rückfalltätern also entspre
chend der durch die Vorbestraftheit erhöhten Schuld- 
bzw. Tatschwere) angewendet. Nur sekundär berücksich
tigt wird die verminderte Fähigkeit und Bereitschaft dieser 
Täter, Lehren aus der Bestrafung zu ziehen und sich 
elementaren Normen gemäß zu verhalten.7 Dazu kommt, 
daß in diesen Fällen die Strafe neben der individuellen 
Erziehung in stärkerem Maße auch Schutzerfordernisse 
und generalpräventive Wirkungen realisieren muß. Die 
tatproportionale Freiheitsstrafe ist gegenüber diesen Tätern 
unverzichtbar.

Daraus ergibt sich u. E. jedoch folgendes Problem: Die 
derzeitigen strafrechtlichen (bzw. vom Strafverfahren aus
gehenden) Möglichkeiten der täterorientierten Gestaltung 
der sozial-erzieherischen Bedingungen im unmittelbaren 
Anschluß an den Strafvollzug sind trotz ihrer ansonsten 
bewährten Breite und Vielfalt begrenzt und nicht immer 
ausreichend für die Verhütung erneuter Rückfälligkeit 
derjenigen Täter, deren Persönlichkeit als Ganzes (ihr 
Einstellungssystem) so deformiert ist, daß ihre Fähigkeit 
und Bereitschaft zur sozialen Einordnung, zur Selbst
erziehung sowie ihre Bereitschaft zum Akzeptieren erzie
herischer Einwirkung gering sind oder fehlen und deren 
soziale Bindungen auffällig schwach oder negativ sind.

Der Widerspruch zwischen den wachsenden Ansprüchen 
unserer Bürger an Gesetzlichkeit, Rechtssicherheit sowie 
an die moralische Sauberkeit ihrer Umwelt und den 
destruktiven Wirkungen, die von solchen Personen aus
gehen, verlangt und erlaubt ein wirksames Bemühen um 
deren soziale Reintegration. Dabei ist auch zu beachten, 
daß bei sofortiger Rückkehr bestimmter Personen im un

mittelbaren Anschluß an den Strafvollzug in normale Um
weltbedingungen die Möglichkeit der gesellschaftlich
erzieherischen Einwirkung oft noch nicht den eigentlichen 
Erfordernissen einer zumindest minimalen Einstellungs
änderung entsprechen kann. Besondere (sozialpädagogi
sche) Formen der Vorbereitung des Übergangs vom Straf
vollzug in die normale Lebensumwelt wären daher u. E. 
zu erwägen.
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